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Stämmen und diese Annahme wird von Lintzel bestritten . Er glaubt
sie durch sein erkenntnistheoretisches Argument widerlegt zu haben .
Wir haben früher dargelegt , daß dieser Grund versagt 53 ) . Die all¬

gemeine Verbreitung des Standes der Altfreien ist anzunehmen .
Daraus folgt freilich noch lange nicht , daß ihre Wergeider über -
einstimmten. Auch bei Gleichheit des Standes wäre eine ganz ver¬
schiedene Höhe des Wergeids möglich gewesen . Es handelt sich da¬
her um eine selbständige Frage .

4. Lintzel glaubt allerdings den ziffernmäßigen Nachweis er¬
bringen zu können , daß die Annahme der Wergeidübereinstim -

mung ein grundloser Irrtum ist . Aber er gibt nur eine unverar¬
beitete Zusammenstellung von Zahlen S4) , ohne zwischen Privatbuße
und Gesamtbuße zu scheiden und ohne Einsetzung des jeweiligen
Sdiillingswertes . Aus der Verschiedenheit der Zahlen folgert Lintzel
die Verschiedenheit der Wergeider und vermutet , daß diese Ver¬
schiedenheit bei Berücksichtigung von Friedensgeld und Schillings¬
wert sich als noch größer herausstellen würde . In dieser Vermu¬
tung hat sich Lintzel geirrt . Die Vergleichung der Zahlen , ohne
überall Gesamtbuße und Privatbuße zu unterscheiden und den
Schillingswert einzusetzen , ist ohne Erkenntniswert . Die von
Lintzel unterlassene Ergänzung ergibt , wenn man sie durchführt ,
gerade die vermißte Übereinstimmung 55) .

5 . Das Bestehen eines gemeindeutschen Wergeids ist nicht Ergeb¬
nis einer vorgefaßten Meinung , eines Schematismus, sondern das
überraschende Ergebnis einer mißtrauischen Beobachtung 56) . Diese

Übereinstimmung besteht nämlich nicht nur innerhalb der im frän¬
kischen Reiche verbundenen Stämme , sondern darüber hinaus .
Wir finden die Privatbnße von 160 Vollschillingen bei den Friesen
vor der fränkischen Eroberung und auch in Skandinavien . Deshalb
muß clie gemeinsame Grundlage über die fränkische Periode

53) Vgl . oben S . 40 ff.
54) Stände S . 109 ff .
55 ) Lintzel stellt z . B . einander gegenüber das Wergeid des friesischen

Frilings mit 53 L/3 sol . und das Wergeid anderer Stämme z . B . der Thü¬
ringer mit 160 Schillingen. Die Zahlen sind verschieden. Aber die frie¬
sische Zahl geht auf Vollschillinge zu drei Trienten , ergibt deshalb
160 Triente , während die Schillinge des Thüringer Rechts selbst Triente
sind . Deshalb löst sich der zahlenmäßige Gegensatz in einer sadilichen
Übereinstimmung .

56) Vgl . Standesgliederung S . 17 .
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zurückgehen ST) . Wie die Entstehung einer solchen übereinstim¬
menden Norm bei politisch unverbundenen Stämmen zu erklären
ist , das ist ein Problem , das sich m . E . noch nicht befriedigend lösen
läßt . Aber an der Richtigkeit der Beobachtung scheint mir kein
Zweifel möglich zu sein.

6 . Das Zusammentreffen der beiden Erkenntnisse , der Einsicht,daß der Stand der Altfreien , wie bei den übrigen deutschen Stäm¬
men , auch in Altsachsen bestand und daß das Wergeid bei allen
diesen Stämmen , wenn wir zunächst von Sachsen absehen , dasselbe
Niveau der Privatbuße in Höhe von 160 Vollschillingen erreichte ,
ergibt eine starke Wahrscheinlichkeit dafür , daß derselbe Stand
auch in Sachsen dasselbe Wergeidniveau hatte . Wie sollte es glaub¬
lich sein, daß die altfreien Sachsen ganz allein ein höheres Wer¬
geid gehabt haben als die anderen Stämme und zwar ein genaudreimal so hohes 68

) ? Wenn das Wergeid bei den Sachsen in der
germanischen Zeit dasselbe war wie bei den anderen Stämmen,durch welche Vorgänge sollte es eine volksrechtliche Verdreifachung
erfahren haben ? Die Zurückführung auf die Eroberung würde die
Annahme einer Verdreifachung nicht beseitigen , sondern nur ihren
Zeitpunkt zurückverlegen . Gegen diese Annahme spricht , daß das
sächsische Bußsystem in ganz Sachsen galt , also auch in der Heimat,auch gegenüber den heimischen Libertinen . Dagegen spricht fer¬
ner , daß auch die Stämme mit dem normalen Wergeide erobert
haben . Die Franken in erster Linie . Aber die Alemannen, Bur¬
gunder und Longobarden sitzen auch auf eroberten Gebieten und
doch finden wir bei ihren Altfreien dasjenige Wergeid , das nur ein
Drittel des angeblichen Wergeids des sächsischen Altfreien aus¬
macht, dasselbe Wergeid , das die Friesen und die Thüringer haben,die in ihrer Heimat blieben . Deshalb versagt die Eroberungstheorieund es gibt auch m . W . keine andere Erklärung . Wer in den säch¬
sischen Edelingen Altfreie sieht und außerdem die Verbreitung des
gemeindeutschen Wergeids erkannt hat , der muß sich für die An-

5?) Das gemeinfreie Wergeld läßt sich nur bei den Angelsachsen nicht
nadiweisen . Der kentische Keorl hat nur 100 Schillinge , die wahrschein¬lich leichte Vollschillinge sind . Aber es sprechen auch andere Gründe da¬
gegen , daß die angelsächsischen Keorle den Altfreien der kontinentalenStämme entsprechen .

58) Im Vergleich zu dem kentischen Keorl wäre das Wergeld nochhöher gewesen , höher noch als das Wergeld des kentischen Keorl .
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